
Pfle g es atzve re i n ba ru n g
gemäß S 85 SGB Xt

für Leistungen der voilstationären pflege nach g 43 sGB Xr und eingestreuteKuzzeitpflege nach g +Zäbsak 1 Ziffer2 SGB Xt

zwischen

und

der
Dienste für Senioren und pflege Friedehorst gGmbHRotdornallee 64
28717 Bremen

fur die Pflegeeinrichtung:

Friedehorst Haus promente
Rotdomallee 64
28717 Bremen
lK:510 402319

der AOK Bremen/Bremerhaven

dem BKK Landesverband Mitte
Eintrachtweg 19
30173 Hannover
zugleich für die Knappschaft _ Regionaldirektion Nord, Hamburg
der Pflegekasse bei der IKK gesund plus

dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
als Arbeitsgemeinschaft g",. Cn"g"k;J;;,., der Ersatzkassen.dieser vertreten ourch oen L;iü; är-;;;kiä""ä;äi;'rs Bremen,dieser vertreten durch die uo"L-pn"öä*äverhanorerin derhkk - Pflegekasse Bremen

der Freien Hansestadt Bremen
als überörflicher Träger der soziarhirfe, vertreten durchdie senatorin furArbäit, s;;tö'jöff und tntegration
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s1
Grundsätzliches

(s 6e sGB xl).

DiePflegekassenhabeneinebedarfsgerechteundgleichmäßioedemallgemein
anerkannten stand ä"äirini."r,-pnäg";üäi"i'-e"r.*ltnissä 

entsprechende

Versorsuns ourcrr oen il;;üi;;; """-värtäiöuno.svgfläSen 
und Versütunss-

vereinbarungen mn- den Trägern uoi'ätiJü"äinrichtuigen sichezustellen

s2
Vergütungsfähi9e Leistungen

(1) Nach dieser Vereinbarung -ry"jg"n 
ausschließlich' Leistungen der

vollstationären Pflege nach $ ag seB"ir fi S of ryt:f I Zitler 2 SGB Xl

versüter, {e m 
-{anmenvärtras'tl"$:i**:i??ä!Sr*'n'""ä;:i*

:Hi*ll;n:,11fl ,':1i:ö"ffi :"ätilü;ü"ti"uänä"ilEi,iuig"n,'r
ausgeschlo,,"n.-Fü|. die Betreuung unJ Aktivierung nach Q 43b SGB Xl

;;;ä ;. Ve rs tit u n g s?, J.i r igä ö ä. ft d sä äi:'frL::i.tffiff :fiF #
ö"*antt, diä auslchließlich für den Träger der rlestrtr

Fflegekassen gelten'

(2)DieLeistungs.undQualitätsmerkmalesind?EBestandteildieser\-/ 
Vereinbaru"g ts aiÄlrä;'äää iil i. der Anlage 1 festgelegt'

(3) Zuzahtunsen zu den nach A!'"? lJäü:'lT::*'ffä;:''i::fläl3f-i;*' 
Ffü;nii.ntung von den Pflegebe

(84 Absatz 4 SGB Xl)'

s3
Pflegevergütung

(1)DerPflegesatzfürdieleistungsgerechteVergiitungderallgemeinen
Pfleseleistu ng"n (ä"ö"'güiungi uäiäöi tag lictt-pro Person in dem

Pflegegrad 1:

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

Pflegegrad 5:

66,29 EUR

84,99 EUR

101,17 EUR

118,03 EUR

125,59 EUR

Der einrichtungsindividuelle einheitliche Eigenanteil beträgt täglich

59,68 EUR



+

(2) Zusätzlich zu den unterAbsatz 1 ausgewiesenen Pflegesätzen wird ein Betrag

für die Refinanzierung der Ausgleichsbeträge nach der Bremischen

AltenpflegeausgleichsvJrordnung (BremAltPflAusglVO)in der jeweils gültigen

i".rüng-auf de-r Grundlage von $ e+ i. V. m. S 82a Abs. 3 SGB Xl vereinbart,

sofern d-ie Pflegeeinrichtulrg am Äusgleichsverfahren teilnimmt. Seine aktuelle

Höhe wird kalenderjährlicü durch das Statistische Landesamt Bremen als

beauftragte Behördä nach $ 4 Abs. 1 der BremAItPflAusglVO auf der

Grundlaje von $ 3 Abs. 3 i. V. m. der Anlage 2 der Rahmenvereinbarung für

das Lanä Bremän über die Regelung der Altenpflegeausbildung nach dem

Gesetz über die Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG) ermittelt. Dlesel

Betrag ist Bestandteit der ättgemeinen Pflegeleistungen gemäß $ 82a Abs' 3

SGB il und wird unabhängig von der jeweils geltenden Vergütungsklasse
gleichmäßig allen PflegebedUrftigen in Rechnung gestellt. ?iq
Abwesenheitsregelung nacfr 5 5 findet keine Anwendung (es besteht bei

Abwesenheit ein Anspruch auf die ungeküzten Beträge)'

(3) ln Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) in der jeweils

aktuellen FaJsung wird iusätzlich zu den ausgewiesenen Pflegesätzen ein

Betrag vereinbart, sofem die Pflegeeinrichtung im Finanzierungsraum am

Ausgläichsverfahren teilnimmt. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Aufschläge

werden kalendedährlich durch das Statistische Landesamt Bremen als

zuständige stelle naeh $ 26 Abs. 4 PflBrefG auf der Grundlage. vol s- J _i: Y'
m. Anhgä 1 der Vereinbarung gemäß g 33 Abs. 6 PflBG vom 17.12.2019 in

der jewdils gültigen Fassung ermittelt und bekanntgegeben. Dieser Betrag ist

Besiandteitler-attgemeinen Ptlegeleistungen gemäß $ 82a Abs. 3 SGB Xl

und wird unabhängig von der jeweils geltenden Vergütungsklasse

gleichmäßig alten FftegebedUrftigen in Rechnung gestellt. ?iq
Ä,nwesenheitsregelung nactr g 5 findet keine Anwendung (es besteht bei

Abwesenheit ein Anspruch auf die ungeküaten Beträge)'

(4) Die Pflegesätze sind für alle von der Einrichtung betreuten PflegebedürftlSe.1

einheitliih gültig; eine Differenzierung nach Kostenträgern ist nicht zulässig ($

84 Abs. 3 SGB Xl).
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s4
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung

(1) Das Entgelt für die Unterkunft und Verpflegung beirägt einheitlich für alle

Vergütungs-/Pflegeklassen ($ 87 SGB Xl) täglich pro Person

ftlr Unterkunft: 24,09 EUR

für Verpflegung: 16,06 EUR.

(2) $ 2 Abs. 3 gilt entsprechend; S 88 SGB Xl bleibt unberührt'

(3) S 3 Abs. 4 giltentsprechend

s5
Vergütung bei vorübergehender Abwesenheit

(1) Der Pflegeptatz ist bei vorübergehender Abwesenheit vom Pflegeheim für
einen Abwesenheitszeitraum von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr für den
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Pflegebedürftigen freizuhalten. Abweichend hiervon verlängert sich der
Abwesenheitszeitraum bei Kr,anken hausaufenthalten und bei Aufenthalten in

Rehabilitationseinrichtungen für die Dauer dieser Aufenthalte (S 87 a Absatz
1 Satz 5 SGB Xl).

(2) Die Pflegeeinrichtung informiert die Pflegekasse durch Anderungsmeldungen
über Dauer und Grund der vorübergehenden Abwesenheit des
Pflegebedürftigen.

(3) Der Pflegeeinrichtung ist eine Vergütung von 75 % des mit den Kostenträgern
vereinbarten Pflegesatzes für die allgemeinen Pflegeleistungen des jeweiligen

Pflegegrades, der Entgelte ftir Unterkunft und Verpflegung zu zahlen. Bei
Abwesenheitszeiten über drei Kalendertage hinaurs wird der Abschlag erst ab
dem 4. Kalendertag berechnet. Für die ersten drei Tage einer Abwesenheit
erfolgt kein Abschlag. Als Abwesenheit im Sinne dieser Regelung gilt nur die
ganztägige Abwesenheit.

Der so verminderte Pflegesatz bei Abwesenheit beträgt täglich pro Person in

der

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

Pflegegrad 5:

49,72 EUR

63,74 EUR

75,88 EUR

88,52 EUR

94,19 EUR

(4) Das so verminderte Entgelt bei Abwesenheit für Unterkunft und Verpflegung
beträgt einheitl ich für alle Vergütungs-/Pflegeklassen :

für Unterkunft: 18,07 EUR

für Verpflegung: 12,05 EUR

. Weitergehende Ansprüche können seitens der Pflegeeinrichtung gegenüber
der Pflegekasse und dem Pflegebedurftigen nicht geltend gemacht werden.

(5) Bei Umzug des Pflegebedürftigen in eine andere Pflegeeinrichtung darf nur
das aufnehmende Pflegeheim ein Gesamtheimentgelt für den Verlegungstag
berechnen ($ 87a AbsaE 1 Satz 3 SGB Xl).

s6
Zahlungstermin

Nach $ 87a Absatz 3 Satz 3 SGB Xl werden die Leistungsbeträge zum 15. eines
jeden Monats fällig. Einer monatlichen Rechnungsstellung bedarf es nicht.
Lediglich Aufnahme- und Entlassungs- sowie Anderungsmeldungen sind
abzugeben.
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s7
Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung

und Aktivierung

(.1) Voraussetzungen für die Zahlung des Vergütungslusc^n]-a991..für. die
\ ./ 

Bgtreuung unü Atctiui"tung nach SS +Sn, 84 Abs. 8, 85 Abs. I SGB Xl sind

1. das Erfüllen der in $ 85 Absatz 8 sGB Xl genannten Anforderungen,

2. die tatsächliche Erbringung der Betreuung und Aktivierung gemäß

KonzePtion,

3. die Beschäftigung von zusätzlichen Betreuungskräften,

4. keine anderweitige Finanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte und'

5. die erforderliche Qualifikation der eingesetzten Kräfte'

(2) Die in Absatz 1 genannten VorausseEungen können im Rahmen der

eualitätsprirfungen- nach S 114 SGB Xl geprüft werden. Bei

Nichtvorhandeniein der vereinbärten zusätzlichen Betreuungskräfte hat der

Träger Oer pnegeeinrichtung die Diff€renz zwischen vereinbarten und

vorfrandenen Volüeitkräften flr die Dauer des Verstoßes zurück zu zahlen'

S 1 15 Absatz 3 SGB Xl gilt entsprechend'

(3) DerVergütungszuschlag beträgt

o 7,06 EUR pro Belegungstag beiTeilmonaten oder

o 214,77 EUR pro Monat beivollen Monaten'

(4) Die Abrechnung erfolgt als Monatspauschale; eine Abrechnung nach Tagen

ist ausgeschlos-sen. dine VergUtung im ersten Monat der lnanspruchnahme

findet nicht statt, im Monat des nuszugs oder des Versterbens des Bewohners

wird der votte aetrag gezahlt. Soferrider erste Monat der lnanspruchnahme

mit dem Monai 
- des Auszugs oder des Versterbens des

Anspruchsburu"tltili"n identisch ist, desteht ein Anspruch auf die Zahlung der

Monatspauscniä,"sotem tatsachlich Leistungen erbracht wurden' Die

Abwesenheitsregelung nach $ 5 findet keine Anwendung'

s8
Pflegesatszeitraum

Diese Vereinbarung wird fÜr die Zeit vom Q1'02.2A24 bis 31'01'2025 geschlossen'

Nach Ablauf dieses Zeitraumes gelten die vereinbarten Entgelte bis zum

lnkrafttreten einer neuen vereinbarung weiter (s 85 Abs. 6 SGB Xl).

Hinweis:

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG)' Bei

Vorliegen Oei gesetzichen Voraussetzungen wird .es nach Maßgabe der

Vorschriften des BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht.

Unabnangig uon 
"inäi 

*oglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand

von Auskünftsanträgen nach dem BremlFG sein'
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Anlage 1 - Leistungs- und Qualitätsmerkmale

Bremen, 11.06.2024

Dienste für Senioren und Pflege
Friedehorst gGmbH

AOK BremenlBremerhaven

BKK Landesverband Mitte
Landesvertretung Bremen
zugleich aldirektion
Nord,

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) als
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen der
Ersatzkasse vdek-PflegesaEverhandlerin

als irberörtlicher Träger der Sozialhilfe,
vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration



Anlage 1

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß $ 85 SGBXI vom 11.06.2024

für die vollstationäre Pflege in der

Einrichtung Friedehorst Promente

Leistungs- und Qualitätsmerkmale

nach$2Abs.2

Struktur des aktuellen und voraussichtlich zu betreuenden Personen'
kreises sowie des besonderen Bedarfes

1.1 Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt

1

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Vereinbarungs-/
Vergütungszeitraum

Anzahl
in%

von Gesamt

1.2 Folgende besondere Personengruppen werden auch versorgt (Soweit diese

einön besonderen lnterventionsbedarf auslösen. Dabei ist anzugeben, wie

d ieser festgestellt wurde. ):

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke

Parkinson Erkrankung

Alzheimer-Erkrankung
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 Korsakow-Erkrankung

 Psychose

 Depression

1.3 Anzahl der Pflegebedürftigen besonderer personengruppen
(1-5)

Davon sind Pflegebedürftige besonderer personengruppen, soweit diese
zusätzlichen lnterventionsbedarf auslösen, mit Angabe in welchem Bereich
dieser.besteht (Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziale
Betreuung)

Pflegebedürftigkeitsstruktur der gesamten besonderen personengruppe

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

vorhergehender
Vergütungszeitraum

in o/o

VereinbarungsJ
Vergütungszeitraum

in o/o

besondere
Personengruppen

Anzahl bisher Anzahl künftig

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke

Parkinson-Erkrankung

Alzheimer-Erkrankung

Korsakow-Erkrankung

Psychose

Depression

Pflegegrad 4



1.4

Pflegegrad S

Gesamt

Versorgungskonzept

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein

Seite 3

Versorgungskonzept.

X pflegeorganisation/_system

X pflegeverständnis/_leitbitd

X Pflegetheorie/_modell

X pftegeprozess 
inkt.pflegedokum,entation/_pla 

n u n g(Dokumentationssystem) -...v

X soziale Betreuung

2 Einrichtungskonzeption

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein pflegekonzept.

3ff - [tl"9r",f üh:ü1, ä,.g 
"X?J, 

nlt " 
n e ka s s e n a u r An rord e ru n s z u ro I g e n d e n

2.1

2.2

'?ä'""Yil'3'f;ilH!"#1?3tü[l,
den pflegekassen
gestellt:

auf Anforderung zu

X
X

X

X

r

Grundsätze lZiele
Leistungsangebot in der
verpflegung

Leistungsangebot in der
nausreinigung

.Leistungsangebot in der
wascheversorgung

Leistungsangebot in der
nausgestaltung
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i::H::-ffi """j:'"T,TßäB"ti,li:5'üg:*{rFj?:-s::ul.lll
Rahmenvertrag ger

Anforderungen det

äuuä,,.0"-r-'iüi:ijf*"-'s$;ll1s;5üx;:'#iJfl ?l[t::l
Qualitätsmanageml
ä,.üä]i;är<iüerren Fassuns semacht'

Sie sind Bestandteil dieser Ver:einbarung'

Allgemeine Pflegeleistungen

Grundpflege (siehe Rahmenvertrag)
3.1

3.1.1

3.1.2 Behandlungspflege 
(siehe Rahmenvertrag)

Die Leistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich von

examinierten ptr"gJkrat-tÄ,- ällbq 'ää nrcnirini" . 
Ä1* s e2 Abs"1

satz2Nr.6 und Ä;:?'äöa-1r. J91".r't. voiä"tt:Iz.:i" hierrür ist dte

Anordnung durch 0"" nrt, o*.sicn perSänri"n uoln Gesund"heitszustand 
des

ä::ü"ö"jastes übezeugt hat'

3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag)

3.2

f:l""t1t:ilortuns für die erbrachten Leistungen und deren Quarität trägt die

[ää"f-n:"g ä nd e Pf leg eei nri chtu ng :

Die Pflegeeinrichtung kooperiert mit:

Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung)

U nterkunftsleistungen
Eigenleistung

Wäscheversorgung
durch Fremddienstleister

3.3

3.3.1

Reinigung und lnstandhaltung
durch Frem



3.3.2 Verpflegungsteistungen

Seite 5

Au

X
X
X

Wochenspeiseplan

Getränkeversorgung

;ffiffj"#i"'nl?'""'

der
3.4 Zusatzleistungen 

nach s 8S ScB xtlpX nein Wenn ja, bitte Nachweis einreichen

Organisation des Mahlzeitenangebotes:

Fremddien stleister

es Personal E
Hilfe

nete Diäten nkost.

der Speisen
Gesch rrreinig ung durch

ren

, 2 geschützte

räume

30
0

22
0

4

4.1

4.2

Sächliche Ausstattung

Die sächliche Ausstattung ist Bestandteir rJAr \/a.^;^L

,*^'j:ry Ausstattung 
v -- Yvv'lq'uteilder Vereinbarung'

(uarsbllung der Laio hr,", -!^_ L -ge bzw. der bauliche

P;:..j1'H$unsberindetsichinr-;:::ff 
':::::::"mpus

Aufteilung in Wohnbereiche jalnein:

?::;:F:;",:!;;*",ää:il:x,,,n
gerechter Eingang):

ja

Pflegebäder

Gemeinschafts

Einbettzimmer

22

mit Nasszelle
ohne Nasszelle

mit Nasszelle
ohne Nasszelle

Anzaht

4

30-

Zweibettzimmer
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weitere Räume' z' B' TheraPieräume

Mehrbettzimmer
mit Nasszelle

ohne Nasszelle

0

5 Au sstattu n s m it tffi 
ffl1fi ru:i5 

ji :3 
tl'l?'il'lit$" 

itterve rs ors u n s i n

9:fl :';lä'" ii[nä;;i chtu n se n

Ri?I,r;Tir:ll*r*liilsjilti:+"#:iliil]]i*h:"^"""s:'i'"iF:
Hilfsmittel, die von

Dazu gehören insbesondere:

äHiFSl'.".:ilfJlFü'l:ll:Hl

ned-TheraPiefahrrad'
le, Gehhilfen, Moton

6 Qualitätsmanagement

Hfi 'ltJ{,1'""3;:J:*1",:'fd:ilä{i,'#{lli:fr #t*.:-ä1
a:h*n';l'#T'3r"Jt rnd

Die Einrichtung beteilg-l'::th an folgenden Maßnahmen zur externen t

"t;;; Qu al itätssi che ru n g :

6.1 lnterneMaßnahmenzurQualitätssicherung:

Fo

nach Fo
rt- und Weiterbildung

rtbildungsPlan

nach

KonzePt zur Einarbeitung neuer MA

EinarbeitungskonzePt

- Qualitätszirkel/ lnterne Kommunikation

nach Einrichtu ngskonzePt

- Beschwerdemanagement

Vorhanden

Maßnahmen zur Bewertung der

0
0

0

nach Ein richtungskonzePt

Ergebnisqualität
z. B. Pflegevisiten



l

l

l

l

I

l

l

6.2
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Weitere Maßnahmen
Teambesprechungen,

Fallbesprechungen,
Ernährungsberatung

Externe Maßnahmen zur euafitätssicherung:

äIjfi![ls;fffni:,T""* Beteirisuns an Arbeitstrerre n bzw

Teilna hme an externen fachlichen Veranstaltungen

- Weitere Maßnahmen
Fallbesprechu ngen, Fort_und Weiterbild ung

6.3

7 Personelle Ausstattung

Pflegerischer Bereich

Die Personarrichtwerte betragen für den pfregerischen Bereich

7.1

b) Neben dem sich au

srft #x#ffi ij1;&F",3?,,:,?.?fl'ffiffi :vorgehalten. den weitere Leitungökräne in

ergebenden personal
von 1 VK vorgehalten
Höhe von OVK

a Personalan
PG1

1 3cs Abs. 1 Nr 1 SGB XI
ohne Aus

11 3cs Abs. 1 Nr S2 B\t XI

" i,!?":'#*il3#: 
yfl tere n twickru 

!-o 
d e9 e ua r itä rs m a nasem en ts wi rdste'e;;;Äi;:::i]o,n", Bedarf im umfans d"; w;;r,äT1",s von 1 : 1 10 (maxi mat i:110) ö;";än.



d) Die ProsPektiv 
g

dargestellten vo

kreises und der

Seite I

ohne
$ 113cAbs.1

eorante personeile Besetzung entsprechend der in Punkt 1

räussich.icn"ent*,'riiuöää'iu'o"t'il"*f,?"ff i:?.üi-
;;ä;j üit d) vereinbarten personellen

verantwortliche
äii"sätu"nperson (PDL)

weitere Leitungskräfte i' S' v' 
'p ft". :ä äi""tw oe"G Pe rsV

QualitätsmanagemenU-
beauftragte

Pf tegef achkräfte
ira-JnrrattPersonal gem' $ 1 1 3c

Äor. r Nr. 3 sGB Xl)

HilfskraftPersonal
Ausbildung gem'

Nr. 1 SGB Xl

Stellen

Bereichsleitungen
iä;i'äp;rsänar sem' $ 113c

Änr. r Nr. 3 sGB Xl)

Sonstige BerufsgruPPen (z' B'

HeilPädagoge/in'
Sozialarbeiter/in' ..

SozialPädagogen/rn;
#rü"ftpäsänat sem' $ 1 13c

noi. r Nr' s sca xt)

HilfskraftPersonal mit

iänJätt"äntlich geregelter

Helfer- oder
ÄJt'ü"nt"usbildung in der

Pfleqe mit einer

Aus6ildungsdauer von

Th:Tf$"lrl*gii* 
s

Gesamt
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Betreuungskräfte nach $ 85 Abs. 8 SGB Xl

Der Personalschlüssel beträgt pflegegradunabhängig

Personalschlüssel 1:20

7.3 Personal für Hauswirtschaftliche Versorgung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personenkreises u nd

der unter a) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Stellen
insqesamt

Küche

Reinigung

Gesamt

7.4 Venrualtung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Heimleitung

Sonstige

Gesamt

7.5 HaustechnischerBereich

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten üoraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Haustechnischer Bereich
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Nachrichtlich

7.6 Auszubildende nach dem PfIBG

7.7 Bundesfreiwilligendienst/FSJ

7.8 FremdvergebeneDienste

Protokollnotiz:

Personelle Ausstattung

Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht
werden. Stichtagsbezogene kurzzeitige und vorübergehende Abweichungen von
der Personalmenge und -struktur führen nicht zur Anwendung des
S 115 Abs. 3 SGB Xl.

Art des Dienstes Bereich Beauftragte Firma
(nachrichtlich)


